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V 0 R L Ä U F I G E W A H L 0 R D N U N G 

FOR DEN KONVENT 



Gemäß § 130 Abs. 1 sHG erläßt die Hoch-

schulleitung die folgende vorläufige Wahl

ordnting _füx' den Konvent al Satztn1g~ 

§ l 

(1) Der Konvent wnfaßt 90 Mitglieder und zwar 

36 Profe•aoren, 18 wi&senschaftliche Mit

arbeiter, 18 Studenten und 18 nicht

wissen&chaftliche Mitarbeiter. 

(2) Die Zugehörigkeit zu den Gruppen be&timmt 

aich nach § 13 Abs. 1 Satz 1 WiasHG in 

Verbindung m:i t den §§ i 1 AtHl. 1 und 2, 

126 Abs„ 2 und 133 Abs. 4 WiBsHG,, 

(J) Die Amtazeit dar studentischen Mitglieder 

beträgt 1 Jahr, die der Übrigen 2 Jahre 

(§ 23 Abs.2 S.2 i.V.m. § 21 Ab .5 S.2 

Wis!'!HG). Sie beginnt mi dem Zllsammen~· 

tritt de Konvent • 

§ 2. 

(1) Die Mitglieder de!! Konventfü! wEn-den ),nun~ 

mittelbarer, f're.ier, gleicher m1d ge~ 

heimer Wahl nach Grnppen getx·ennt gewählt. 

(2) Jede& Mitglied der Hochschule kann sein 

aktiveg und pro<HH<ive Wahlrecht nux· in je

weila einer MltgliB<l0rgruppe inrnüben. Eiu 

wahlberechtigte Mitglied, daa mehreren 

Mi tglit'lders;ruppen angehört, hat innerhalb 

einer vom Wat1laußschuß zu :Lnux1e:r.1.den 

sein Wahlrecht will § 16 Aha. 3 

WissHG). AndereiJi.'all ordnet der Wahlaus-

schuß das Mitglied 011ter 

denen 

§ 3 

,, Tago vor d(.;m t4ah1 

die Voraussetzungen nach § 1 Aba. 2 er

füllen ur1d ir1 dem WühJerverzeichnls ge

füllrt werden. Die Wählervez·zeichni~ae 

werd<--".:n Gi·upper1 getrer1nt von der Ver-

liegen vom JO. bi 

Wahltag an vom 

(tf~n Or.·tnn 

Wahl 

zu be i mmq.3:n.= 

E~t.nwe:nd\Lo.gen 

bi 

d.em ersten 

( 1) 

(2) 

(J) 

( ) 

( 2} 

~t1rnmt 

:!i'rist slnd 

ltfohlan:fechtung 1 

gu:ng d<H' in 

ltung be

Be:cücksichti

'Worläufigen Wahlord-

nung 

11etzten 

de 

die Durch:fühnm.g der Wahl ge·-

der Un:iversi-

vorlel!!ungsfreien 

tungsgebiiude der Uni

Uhr. 

" d<l\ß der 

bei der Wahl den Stitrunzettel un-

beobachtet und in do;n Wahl

Wahlraum 

in aus

t1ehalten werden. 

, daß der 

hl unrnchlag seinen 

Wahl.~ 

Wahl-

Him ein-

l!iilt ale 



schluß. 

§ 6 

(1) Der Wähler gibt seine Stimme in der Wei•e 

ab, daß er seine Entscheidung durch ein 

auf den Stimmzettel gesetztes Kreuz oder 

auf andere Weise eindeutig kenntlich 

macht. 

(2) Bei der Urnenwahl lagt der Wähler den 

Stimmzettel in den Wahlumschlag und 

wirft diesen in die Wahlurne. 

(3) Bei der Stimmabgabe der Urnenwahl hat der 

Wähler •einen gültigen Personalausweis 

oder einen anderen gültigen amtlichen 

Ausweis mit Lichtbild vorzulegen. Bei der 

Stimmabgabe wird die Wahlberechtigung 

durch Vergleich der Eintragung im vorge

legten AusweiFJ mit den Eintragungen im 

Wählerverzeichnis geprüft. Die Teilnahme 

an der Wahl ist im Wählerverzeichnia zu 

vermerken„ 

(4) Die Wahlhandlung ist öffentlich. 

§ '7 

(1) Der Senat wählt einen Wahlausschuß, dem 

als Voraitzender ein Jurist der Verwal

twi.g sowie als Mit,<1;l:ied 1 Professor, 

1 wissenschaftlicher Mitarbeiter, 1 Stu-

dent sowie 1 nichtwiaaenechaftlicher 

Mitarbeiter angehören„ Der nichtwis~en~ 

schaftliche Mitarbeiter wird von den 

Pereonalräten vorgeschlagen. Für jedea 

Mitglied i•t ein Vertreter zu wählen. 

(2) Der Wahlaueachuß bereitet die Wahl vor 

und überwacht ih.;·e Durchfiihrung. Er ist 

ohne Hückaicht auf die Zcd~l der anwesen-= 

den Mitglied<~r beechlußfiih:ig. Er ent .• 

scheidet mit einfacher Mehrheit der an-

wesendert Mitglieder in öffentlicher 

Sitzung. Bei tinmiengleichheit ist die 

Stimme dee Vora:itzenden ausschlaggebend. 

( J) Der Wahl ausschuß macht die Wahl l;o Tage 

vor dem Wahltermin bekannt. Die Bekannt

machung muß mindestens enthalten: 

1. Datum ihrer VerHffentlichuug, 

2~ die Bezeichnung deg zu w~ihlenden 
Organs, 

J. die Namen nnd die GruppenzugehHrigkait 
der Mitgliede a Wahlal1sschueses, 

4. die Anzahl der zu wählenden Mitglieder 
je Mitgliedergruppe, 

!)„ 1:;in,;; Darstellu:rig de Wahlsyaterns: 9 

3 
6' 

'7-

8. 

9. 

10. 

1L 

12. 

1J. 

14. 

e in~~n 
ku:nn'I 
einge 

darauf, daß nur wählen 
wer 5n das Wähle.t'V'erzeichn:.ls 

H:en J st 1 

einen Hinwei auf Ort und Zeit der Aus
legung deo Wählerverzeichnisses, 

einen Hinweis auf d:ie MHglichkeit, 
Einspruch gegen d1u1 Wählerverzeichnis 
einzu1egfn1 ~ 

die Au:f:'J''ordernng, Wahl·vorschJ_äge ein
zureichen. i 

einen HlrnreLs auf' die noh·rnndJ.ge Zahl 
von Kandidaten f'ür eine Liste, 

die Frist, in welcher dle Wahlvor
schläge beim Wahlauaschuß einzureichen 
sind 1 

einen Hinweis, daß nur f'ristgerecht 
eingereichte Wahlvorachläge berück
sichtigt werden und daß nur gewählt 
werden kann, wer in einen Wahlvor
schletg au:fg~nomrnen worden ist 1 

den Ort de:t' Bel-canntgabe der Wahlvor
schläge, 

die Wahl t,age, 

Ort und L.ei der Stimmabga.be, 

,; inan HinweJ. auf dicJ Möglichkeit der 
Urnanwahl und die dabei zu beachtenden 
Hegolo,_rigen ~ 

1'7. den dem da• Wahlergebnie be-
kanntg,3g0ban wird. 

( 4) Der Wah.laul!rnchuf\ kann 13i_;;h zur Erfüllung 

seiner Aufgaben weiteret· Helfer be

diRnen~ 

(5) Mi.tgli<eder de W&hlau1H1chusi;es und Wahl

helfer dürfen nicht Wahlbewerber sein. 

§ B 

(t) Unmittelbar nach ALl de13 Wahl tonnlns 

sei11er dn_rch i-..:; vo:n ihm daf'ür 

beauf Um W;üd.heTf'•3t~ die Auszählung 

der 8tirmHe11" ist öff'entlich. Vor 

de:c ·v.l0.hlumocl11f3.ge mit den Stimm-

zetteln i die i~!Mnbgabe im Wähler-

1 Satz J, ist die Br·iefwal1lstJ.nooe 

ungü1 tiJ5" 

§ind ru.r 
r: Au&z~ihlltng der Stimmen 

tglieder·gruppa Colgende 

Zahle:n. Z\.1, „~:cu1i t 1:a o.rtd in eine Nieder~ 

1 ~ üie i:n~gesamt ahE~(,:-g0benen gültigen und 
ungültig;en Stirmnzettel~ 

2" 

Die 

v0rsch.l 
S tii::nJH(~H l' 

eineig jeden Wahl
rf)nden gül t igort 

vorschlag getrennt die 
erltfallenden gültigen 

al>gegebanan giiltigen 



Wahl·~ 

tunscb.läge f 

alle so:nat i:::n Ur'k:unden u.nd 

Schri:ftstück8 ttelbar nach der 

Fertigste llu:n.g der :Ni,~dersch.t'•L.ft,e·n dem 

Wah1ausschu.ß z,u iibex·g{::ben" 

, die 

a) nicht in scl11·iebene11 Form 
u.nd w.~:ise abgeg~3be11 ';ford.en. oder 

b) alm nicht für Jje 
erkennbar 1:sind „ 

(3) Ungültig ;ünd Stimmen, cHe 

stellt 

a) den Wl11H1 Wahlbereehtigte.11. nicht 
zvreifetsf'rei e:ckennen la1~::;H::1n oder 

b) einen Zuaatz oder Vorbehalt enthalten. 

Stimmzettel ent-

halten, 1<H' Lurn;~chlä.ge und Stimm-

zetteli die ni,!l1t in j_ne11 Wahlumschlag 

gegeber1 worder1 sind, b:~n o.l ungültig„ 

aschuß eine Nieder-

d 1 o i"ür 

.für d.ie Ermittlung 

4 

die A.v.·t w1d den 

BeJ;:;urn.tmachunp;, bestimmt der 

§ 

(1) Die den Gruppen 

Sitzo werden 

Vei:·:fi.igung stehenden 

den1 Prin~ip der per-

sonali Vex~ältniawahl vergeben. 

Jeder Wahlberechtigte hat eine Stimme 

f'ür e:inen Kandidaten eir«n· Wahlliste 

(2) J:l'ü~· jede Gruppe 

bildwt. 

ein Wah1kre:is ge-

( 3) Jeweil t/6 der der Gruppe dar Profeaso-

ren, wiBsenBchaftLlclrnn Mitarbeiter und 

Studenten ;,r,ur 'Vcn·fii.gung stehenden Sitze 

sollen auf Jede' 

kultät•eitze). Für 

tät entfallen (Fa

Fakultätszuge-

hö,-ig!J::el der Studenten .ist ihre Erklä-

l"Ullg bf~ii ß;in„3chrcdbung; maßgeblich. 

Die Mita:cbl3i ter der 

iotbek werden der Philo-

Die Nieder- tät, die dea Rechenzan-

1. 

1.r „ rLi c: 

J.h 

5 • di.G 
gülti1;;~;!n 

g·t·uppG n 

6 di Ge 
für 

'?" dio Ge::;r:.m 
fifr 

(1) Das 

i\ <. L.i eh 

Beginn 

r\_b ;q LimnJende:n jeder 

uud u.n--' 
.i M:i.tgl:i.,1der·· 

t· gijltigen Stimmen 
·"eh.lag, 

ttigen Stimrnen 

tnrnrn ;;ch-Nattu wi1HHJnschaft-

lj.chen ~akultät zugeordrt& 

Nameu e:nthal 

(6) Diü 

halb13ovial 

für die Gruppe Sitze 

dar:f 

enthalten sein. 

die :folgenden 

Lehen, 

F'akul täts~ 

Matrikel-

i:i~se sind bis spätestens 

Wahltag beim Wabl-

sprechQn diese 

der Wahl -



Gründe:n. zur u:nv"erzüglich.en 

seitigung zurU 

dem ersten Wahltag ist di ße1··ichtig~.1ng 

von Wahlvorschlägen ausgeachl 

(8) Der Wahlausschuß gibt apätewtenB am 

10. Tag vor dem ersten Wahltag die 

gültig zugelassenen Wahlvorschläge 

öffentlich innerhalb der Hochschule be .. 

kannt. Die Reihenfolge der Veröffent

lichung ermittelt der Wahlausschuß 

durch Los. 

(9) Wird kein gültiger Wahlvorschlag einge

reicht, so wird w1verzüglich daa Wahl

verfahren vom Wahlauaschuß auf der 

Grundlage dea bereit• aufgeatellten 

~lähl<'lrverzeichnitiH1es nach Maßgabe die11er 

Wahlordnung wiederholt. Die Hochachul

le:!. tung bestimmt unverzüglich dm1 Tennin 

rü.r die w iaderhol 1rn.gswahl. 

(10) Die auf die einzelnen Listen einer jeden 

Gn1ppe entfallenden Si t:Ml werd1~n nS<ch dem 

d'Hondt'schen Höchstzahlverfahren vom 

Wahlau::rnclrnß ermittr.;lt Bei gleiche 

Höchstzahl entscheidet das Los. 

l§itz'a {Ab;e;_, J Sat~ i} df.::1:1 Jn den. \by;_hJ~ 

1iateu i<~int1L"" GZ"ut.t:~1 ... ~ attEgi:'fÜh)('ten Ka:n.di..,., 

daten in dar Reihenfolge der von ihnen 

erreieht~;:n. StinunE~flza.hlen ~zugeteilte Dn,."" 

nacl& wer·d011 dia übrigen Sitze in 

immt~n·;.:.ahlen :;<:fU.get8ilt~ Kö:nnHn 

sitze nicht besetzt werd~n, 

1iieee nach Satz 2 vergehen .. 

und. i.1u1e:chalt· 

(12) Kdnnen nicht 

Verändert ein Gewühl ta 

der Kandidat 

gebrli unte1· i>i 

( 1) 

f'rei ~ 

§ 12 

mit der Bekanntmachung dea 

Er,ij;ebrd 9ge1> unbe 15d11>det eines vfohlp:di.

:fungMverfahreng gültig„ 

( 2) Gag®n die Gül tigk·ei t der Wahl kann jeder 

Wahlberechtigte binnen 14 Tagen nach Be

k&1nntmachung dea WahlergebnJ_a1Hle beim 

Wahla1A11rnchuß «chri:ftlich Einspruch t9r-

heben. 

(3) Über die Einsprüche entacheidet auf der 

Grundlage einea Berichttll des W&hlaue;,. 

111cln1s11es dar Senat ZUJ!H!Unmen mit den bei

den Per&11ornillratsvor&11itzenden. 

( 4) Der Einrspn1ch :ist begi'iindet, wenn d:te 

Vorschriften über die Ermittlung dar 

Hi&ndate, dl.o W;ahlberechtigung, die Wähl~ 

bal:'kei odeY.' we1rnntll.cha Bei>timmungen 

iic«;r da13 Wahlver:fahr.en verletzt woicden 

Wahlorgabni• nicht beeinflußt werden 

( .5) .I1r.1 

in deJc Gruppe• d:i.e Wahl 

zu wi@derholen, für die ein begründeter 

Einsprucl! eingelegt worden ists 


